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d) Nebenanlagen und Baukoften.

xiiiie Die Nothwendigkeit, die Gefangenen auch während des Gottesdienf’ces und des

bm‚_ Bet}„, Schulunterrichtes von einander zu trennen, ift ohne allen Zweifel anerkannt, da

“. Schule. gerade hier der Einflufs der verdorbenen Gefangenen auf die anderen in einer be-

trübenden Weife [ich geltend macht, und ohne Trennung keine Aufmerkfamkeit und

keine Sammlung der Gemüther ftattfinden kann.

Es entfieht nun die Aufgabe, die einzelnen Sitze fo anzuordnen, dafs jeder

für fich zugänglich und fo gefrth ift, dafs der Gefangene den Geifilichen, bezw.

den Lehrer, nicht aber den Mitgefangenen fehen kann.

Die Einrichtung der hierzu nöthigen fog. /lzzlls ift aus Fig. 300 bis 304 zu

erfehen. Diefelben haben in der Regel eine Breite von 0,450 m, eine Tiefe von 0,801“

und eine Höhe von 2,0 m und find in Doppelreihen mit dazwifchen befindlichen

Gängen herzuftellen, fo dafs der Zugang zur vorderen Reihe von vorn, der zur

Fig. 305.

Längeufchnitt.

 

Fig. 306.

Grundrifs. l
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Kirche in der Straf—Anftalt zu \\'ehlheiden bei Cafi'el.


